
heit nur noch leichtere Arbeiten verrichten konnte. Er 
wurde dem Angeklagten G. als Viehpfleger zugeteilt.

Der 23jährige Angeklagte Go. ist erst seit März 1960 
Mitglied der Genossenschaft in St. Hier übt er die Tätig
keit als Melker aus.

Die LPG in St. hat im Laufe der zurückliegenden Jahre 
eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen und im Jahre 
1959 einen realen Wert der Arbeitseinheit von 8,35 DM er
reicht. Für das Jahr 1960 ist der Wert der Arbeitseinheit 
mit 9 DM eingeplant worden. Die Hauptrichtung der Pro
duktion ist die Viehwirtschaft, und dabei hat sich die LPG 
die Perspektive gestellt, sich zum Läuferlieferbetrieb zu 
entwickeln. Schwierigkeiten hat die LPG in der Beschaffung 
des notwendigen Stallraumes. Zur Zentralisation der Vieh
wirtschaft ist am östlichen Ortsausgang ein großes Schweine
dorf aufgebaut worden, und hier sind auch weitere Er
weiterungsbauten vorgesehen. Auf diesem Komplex be
fand sich auch das abgebrannte große Stallgebäude, früher 
eine massive Scheune mit einer Grundfläche von 22X75 m, 
die durch umfangreiche Umbauarbeiten zu einem Abfer
kelstall, Sauenaufzuchtstall sowie einer Futter- und Stroh
scheune hergerichtet worden war.

In den Jahren 1955 und 1958 ist das Eigentum der Ge
nossenschaft bereits durch vorsätzliche Brandstiftung und 
Kinderbrandstiftung beschädigt worden.

Innerhalb der LPG finden regelmäßig Brandschutzbeleh
rungen statt. Die letzte Belehrung erfolgte in der Vollver
sammlung am 28. April i960 für alle Mitglieder und ist 
durch Unterschrift bestätigt worden. Bei dieser Belehrung 
wurde speziell das Thema „Verbot des Rauchens in den 
Scheunen und Ställen“ behandelt.

In den Stallungen sind Feuerlöscher einsatzfähig ange
bracht und gekennzeichnet, die Brandschutzverantwort
lichen für die einzelnen Objekte der LPG durch kleine 
Tafeln kenntlich gemacht und auch Verbotsschilder, die 
das Rauchen untersagen, sind vorhanden. Die letzten 
Grundkontrollen durch die Feuerwehr in der LPG waren 
am 27. Januar 1960 und am 18. März 1960. Die dabei fest
gestellten Mängel wurden beseitigt. Brandschutzverant
wortlicher in der LPG ist der Genossenschaftsbauer Ga. 
und der in diesem Verfahren Angeklagte G. In der LPG 
wurde erkannt, daß der Schwerpunkt auf dem Gebiet des 
vorbeugenden Brandschutzes der Kampf gegen das Rau
chen der Genossenschaftsbauern in den einzelnen Stallun
gen und auf den Höfen ist. In der Vergangenheit wurden 
bereits mehrere Genossenschaftsbauern rauchend in den 
Objekten der LPG angetroffen. Sie wurden durch die Or
gane der Deutschen Volkspolizei gebührenpflichtig in Höhe 
von 5 bis 10 DM verwarnt, und sie mußten zu ihrem Ver
halten in der Mitgliederversammlung Stellung nehmen. 
Diese zur Erziehung der Genossenschaftsbauern durchge
führten Maßnahmen in der LPG sind durchaus zu be
grüßen und können als Beispiel für andere LPGs gelten. 
Sie genügen jedoch nicht, denn sonst hätte es zu dem 
eingetretenen Großbrand am 2. Mai 1960 nicht kommen 
können.

An diesem Tage war der Angeklagte G. nach der Mit
tagspause etwa gegen 13.30 Uhr auf der Arbeitsstelle. 
Er begab sich in das große Stallgebäude, um mit der 
Futtervorbereitung zu beginnen. Als er bereits am 
Futterreißer beschäftigt war, kam der Angeklagte B., der 
eine angebrannte Zigarre rauchte. Vor dem Eingang zum 
Abferkelstall im großen Stallgebäude machte er seine 
Zigarre aus. Gegen 14 Uhr stellte B. den Futterreißer 
ab. Der Angeklagte G. trat nun durch den 4. Eingang 
des Stallgebäudes aus diesem heraus und steckte sich in 
einer Entfernung von 0,80 bis 1 m vom Eingang entfernt 
mittels eines Streichholzes eine Pfeife Tabak in Brand. 
Als der Tabak brannte, pustete er auf das brennende 
Streichholz und warf es auf den Erdboden, ohne sich da
von zu überzeugen, ob das Streichholz wirklich aus war 
und keinen Schaden anrichten konnte. Dort, wo G. zu 
diesem Zeitpunkt stand, befand sich eine 2 bis 3 cm starke 
Schicht kurzgetretenen Strohes, welches durch das Ab
holen des Strohes aus dem Stallgebäude zum Einstreuen 
der Viehställe und durch das Hinaustreiben der Sauen bis 
zu einer Entfernung von 2 bis 3 m aus diesem heraus
gezogen war. Dieses kurzgetretene Stroh bildete in Breite 
des Stalleingangs eine Bahn, die sich zur Strohbanse im 
Westteil des Stallgebäudes hinzog. Vor dem Eingang be
fand sich unter dem Stroh eine Kies- und Sandschicht. 
Der Abstand des Futterreißers von dieser Strohbahn be
trug etwa 1 bis IV2 m.

Der Angeklagte G. rauchte seine Tabakspfeife, und der 
Angeklagte B. zündete sich in der Nähe des Futterreißers 
eine Zigarre an. Der Angeklagte G. hatte in der Zwischen
zeit gesehen, daß auf dem angrenzenden Ackerstück neben 
dem Schweinedorf ein Fuhrwerk der LPG ankam und 
sagte zu B. mit dem Hinweis auf die in der LPG tätigen 
zwei Instrukteure aus H., daß er seine Zigarre wegstecken 
solle, denn wenn die das sehen würden, würde es wie
der heißen, daß bei der LPG gequalmt würde. B. ging 
daraufhin in den Abferkelstall. Hier befanden sich die

Zeugen Gi., H. und K. Alle drei Zeugen rauchten in der 
Ecke des Abferkelstalles, wo sich der Kartoffeldämpfer 
befand. B. hatte auf dem Weg zum Abferkelstall und auch 
in diesem seine Zigarre weitergeraucht.

Der Angeklagte G., der noch eine Weile vor dem 4. Ein
gangstor des Stallgebäudes seine Tabakspfeife weiter
geraucht und, damit niemand merkte, daß er rauchte, die 
Pfeife nach dem jeweiligen Ziehen in seiner Hand ver
steckt hielt, ging vor dem Stallgebäude entlang zum 1. Ein
gangstor, um in den Abferkelstall zu gelangen. Bevor er 
den Abferkelstall betrat, klopfte er seine Pfeife vor dem 
Eingangstor zu diesem Stall aus. Im Abferkelstall stopfte 
er sich nochmals die Tabakspfeife und steckte sie an. Da
bei sagte er zu den anderen Anwesenden, daß sie eigent
lich nicht rauchen dürften, worauf der Zeuge H. erwiderte, 
daß die Instrukteure aus H. da seien und diese nicht ganz 
dicht wären.

Nach einigen Minuten stellte der Angeklagte G. fest, daß 
am 4. Toreingang der Scheune Flammen emporschlugen. 
Er rief: „Es brennt“, und alle stürzten aus dem Abferkel
stall ins Freie, um den entstandenen Brand zu löschen. 
Dabei wurden die Angeklagten und die Zeugen kopflos, 
was sich darin zeigte, daß keiner daran dachte, den in der 
Mitte des Stallgebäud'es angebrachten Feuerlöscher zu 
holen, um damit das Feuer zu löschen bzw. mit Gabeln 
zu versuchen, durch Trennung des Strohbandes von der 
Strohbanse ein Übergreifen des Feuers auf diese zu ver
hindern. Diese Kopflosigkeit ist auch mit darauf zurück
zuführen, daß mit den Genossenschaftsbauern der Um
gang mit Feuerlöschern zur Bekämpfung eines Brandes 
nicht geübt worden war.

Das Feuer zu löschen gelang jedoch nicht. Es breitete 
sich sehr schnell, begünstigt durch die Strohbanse und das 
Teerdach sowie die vorhandenen Balken und Streben, über 
den gesamten Stallkomplex aus. Anstatt nun, als die 
Angeklagten und die Zeugen sahen, daß eine Löschung 
des Brandes nicht mehr möglich war, alles daranzu
setzen, um das im Stall untergebrachte Vieh zu retten, 
verloren sie kostbare Zeit, und das Stallgebäude brannte 
bis auf die Grundmauern nieder. Es verbrannten neben 
Maschinen, Transportmitteln und Geräten sowie Ernte- 
und sonstigen Vorräten 27 Zuchtsauen, zwei Eber, 161 Fer
kel und 49 Läufer. Nur infolge des Umstandes, daß am 
Vormittag dieses Tages der größte Teil der in diesem 
großen Stall untergebrachten Zuchtsauen ins Freie ge
trieben worden war, verhinderte, daß etwa 60 bis 70 
Prozent des gesamten Sauenbestandes der LPG vernichtet 
wurde.

Obwohl am 2. Mai 1960 der Großbrand in der LPG 
ausgebrochen war, und dieser das letzte Signal für alle 
Genossenschaftsbauern sein mußte, nun endgültig mit dem 
Rauchen in den Stallgebäuden und auf den Höfen Schluß 
zu machen, rauchte der Angeklagte Go. in den Morgen
stunden des 3. Mai 1960, also zu einem Zeitpunkt, als noch 
keine 24 Stunden nach diesem Großbrand vergangen waren, 
in einem Kuhstall der LPG, in dem 57 Kühe untergebracht 
sind, eine Zigarette, um sich angeblich aufzufrischen, da 
er von den vorangegangenen Nachtwachen müde gewesen 
sei.

Aus den G r ü n d e n :
Der Bezirk Magdeburg ist der Bezirk mit der größ

ten landwirtschaftlichen Nutzfläche und hat für die 
Versorgung unserer Bevölkerung ausschlaggebende Be
deutung. So nimmt der Bezirk in der Tierzucht, der 
Saatgutproduktion und in der Zuckererzeugung eine 
Schlüsselposition ein. Auf der 5. Delegiertenkonferenz 
der SED des Bezirks Magdeburg ist festgestellt wor
den, daß es im Bezirk gute Erfahrungen auf den ver
schiedensten Gebieten der landwirtschaftlichen Produk
tion gibt, aber auch Mängel in der Erfüllung des Volks
wirtschaftsplans auf dem Gebiet der Landwirtschaft 
vorhanden sind. Die Entwicklung der Viehbestände ist 
ungenügend, auch die Viehverluste sind zu hoch.

Die Justiz- und Sicherheitsorgane haben die Pflicht, 
mit ihren speziellen Mitteln und Methoden die An
strengungen der Beschäftigten in der Landwirtschaft 
zur Erfüllung des Planes des Marktaufkommens kon
sequent zu fördern und die Ergebnisse ihrer Arbeit so
wie das genossenschaftliche und staatliche sozialistische 
Eigentum vor jeglichen Angriffen des Klassenfeindes, 
vor Schludereien, Vergeudungen und anderen Verlusten 
zu schützen. Eine Seite dieser Tätigkeit der Justiz- und 
Sicherheitsorgane ist es, dafür Sorge zu tragen, daß die 
Erfüllung des Marktaufkommens nicht dadurch gefähr
det wird, daß durch Brandschäden das Ergebnis der 
Anstrengungen der Werktätigen in der Landwirtschaft 
zunichte gemacht wird. Wie wichtig das ist, zeigt ein 
Vergleich der durch Brände entstandenen Schadens-
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